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Text 

Beschlussfassung von Richtlinien 

§ 30a. (1) Zur Förderung der Zweckmäßigkeit und der Einheitlichkeit der Vollzugspraxis der 
Sozialversicherungsträger sind folgende Richtlinien zu beschließen: 

 1. zur Erstellung von Dienstpostenplänen der Sozialversicherungsträger unter Berücksichtigung der 
Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie unter Bedachtnahme 
auf sich durch den Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung ergebende 
Rationalisierungspotentiale; 

 2. über die Gewährung von freiwilligen sozialen Zuwendungen an die Bediensteten der 
Sozialversicherungsträger (des Dachverbandes), soweit es sich nicht um Zuwendungen für die im 
§ 49 Abs. 3 Z 17 genannten Zwecke handelt, mit der Maßgabe, dass hiefür beim jeweiligen 
Versicherungsträger (beim Dachverband) ein Betrag im Ausmaß eines vom Dachverband 
festzusetzenden Hundertsatzes der laufenden Bezüge aller Sozialversicherungsbediensteten im 
abgelaufenen Geschäftsjahr, höchstens jedoch 2,5% dieser laufenden Bezüge, verwendet werden 
kann; 

 3. für die fachliche Aus- und Weiterbildung der Sozialversicherungsbediensteten; 

 4. für die Zusammenarbeit der Versicherungsträger untereinander und mit dem Dachverband auf 
dem Gebiet der automationsunterstützten Datenverarbeitung mit dem Ziel der Herstellung 
kompatibler EDV-Strukturen und der gemeinsamen Entwicklung, Beschaffung und Anwendung 
der Software unter Beachtung der Grundsätze der Gesamtwirtschaftlichkeit und der 
Zweckmäßigkeit; 
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 5. für die Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit der Sozialversicherungsträger und des 
Dachverbandes; 

 6. zur Erhebung und Verarbeitung der für die Versicherung bzw. den Leistungsbezug und das 
Pflegegeld bedeutsamen Daten aller nach den Vorschriften dieses oder eines anderen 
Bundesgesetzes versicherten Personen und Leistungsbezieher; 

 7. über die einheitliche Verwendung der Beitragsgruppen (Tarifsystem), der Symbole und die den 
einzelnen Beitragsgruppen zugehörigen Versichertenkategorien; 

 8. über die Beurteilung der Voraussetzungen für eine Herabsetzung der Beitragsgrundlage für 
Selbstversicherte in der Krankenversicherung (§ 76 Abs. 2 und 3) und über Form und Inhalt 
diesbezüglicher Anträge; 

 9. über die Berücksichtigung ökonomischer Grundsätze bei der Krankenbehandlung unter 
Bedachtnahme auf § 133 Abs. 2. Die Richtlinien sind vom Dachverband im übertragenen 
Wirkungsbereich zu erlassen; bei der Erlassung unterliegt der Dachverband den Weisungen der 
Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz. In diesen 
Richtlinien, die für die Vertragspartner (§§ 338 ff) verbindlich sind, sind jene 
Behandlungsmethoden anzuführen, die entweder allgemein oder unter bestimmten 
Voraussetzungen (zB für gewisse Krankheitsgruppen) erst nach einer ärztlichen Bewilligung des 
chef- und kontrollärztlichen Dienstes der Sozialversicherungsträger anzuwenden sind. Durch 
diese Richtlinien darf der Zweck der Krankenbehandlung nicht gefährdet werden; 

 10. über die Verrechnung der Kostenersätze zwischen den Versicherungsträgern (und dem 
Dachverband) für die Vorbereitung von Richtlinien, für die Koordination der 
Vollziehungstätigkeit und für die Wahrnehmung trägerübergreifender Verwaltungsaufgaben; 

 11. über die Durchführung, Dokumentation und Qualitätssicherung von Kontrollen im 
Vertragspartnerbereich nach § 32a; 

 12. über die ökonomische Verschreibweise von Heilmitteln und Heilbehelfen; in diesen Richtlinien, 
die für die Vertragspartner/innen (§§ 338 ff) verbindlich sind, soll insbesondere auch unter 
Bedachtnahme auf die Art und Dauer der Erkrankung bestimmt werden, inwieweit 
Arzneispezialitäten für Rechnung der Sozialversicherungsträger abgegeben werden können; für 
Arzneispezialitäten im gelben Bereich des Erstattungskodex, die an Stelle der ärztlichen 
Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes einer nachfolgenden Kontrolle unterliegen, 
ist in diesen Richtlinien eine einheitliche Dokumentation unter Beachtung einer 
Rahmenvereinbarung oder Verordnung nach § 609 Abs. 9 festzulegen; durch die Richtlinien darf 
der Heilzweck nicht gefährdet werden; die Richtlinien sind vom Dachverband im übertragenen 
Wirkungsbereich zu erlassen; bei der Erlassung unterliegt der Dachverband den Weisungen der 
Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz; 

 13. für das Zusammenwirken der Versicherungsträger untereinander und mit dem Dachverband auf 
dem Gebiet der maschinellen (automationsunterstützten) Heilmittelabrechnung einschließlich 
Retaxierung und bei der Auswertung der Ergebnisse dieser Abrechnung mit dem Ziel der 
Vereinfachung des Abrechnungsvorganges und der Verbesserung der 
Überprüfungsmöglichkeiten; 

 14. für das Zusammenwirken der Versicherungsträger untereinander und mit dem Dachverband im 
Bereich des Vertragspartnerrechtes, der Leistungserbringung und Leistungsverrechnung sowie 
mit den Abgabenbehörden bei der Sozialversicherungsprüfung nach § 41a; 

 15. für die Befreiung von der Rezeptgebühr (Herabsetzung der Rezeptgebühr) sowie für die 
Befreiung vom Service-Entgelt bei Vorliegen einer besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit der 
versicherten Person; in diesen Richtlinien ist der für die Befreiung (Herabsetzung) in Betracht 
kommende Personenkreis nach allgemeinen Gruppenmerkmalen zu umschreiben; darüber hinaus 
ist eine Befreiungs(Herabsetzungs)möglichkeit im Einzelfall in Berücksichtigung der Familien-, 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse der versicherten Person sowie der Art und Dauer der 
Erkrankung vorzusehen; weiters ist nach Einbindung der Österreichischen Apothekerkammer 
und der Österreichischen Ärztekammer eine Obergrenze für die Entrichtung von Rezeptgebühren 
vorzusehen; diese ist ohne Berücksichtigung der Sonderzahlungen mit zwei Prozent am 
jährlichen Nettoeinkommen der versicherten Person für diese und ihre anspruchsberechtigten 
Angehörigen zu bemessen und über ein vom Dachverband einzurichtendes Rezeptgebührenkonto 
zu verwalten; 

 16. für die Befreiung vom Zusatzbeitrag (Herabsetzung des Zusatzbeitrages) für Angehörige nach 
§ 51d bei Vorliegen einer besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit der versicherten Person; in 
diesen Richtlinien ist der für die Befreiung (Herabsetzung) in Betracht kommende Personenkreis 
nach allgemeinen Gruppenmerkmalen zu umschreiben; darüber hinaus ist eine Befreiungs-
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(Herabsetzungs-)möglichkeit im Einzelfall in Berücksichtigung der Familien-, Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse der versicherten Person vorzusehen; 

 17. für Gesundheitsförderung und Prävention mit Bezug auf gesundheitsrelevante Verhaltensweisen 
oder Verhältnisse sowie Krankheitsrisiken, präventiv beeinflussbare Krankheiten oder Bedarfe 
spezifischer Bevölkerungsgruppen nach § 9 des Gesundheits-Zielsteuerungsgesetzes (G-ZG), 
BGBl. I Nr. 26/2017; 

 18. für die Durchführung und Auswertung der Ergebnisse der Jugendlichenuntersuchungen (§ 132a); 

 19. für die Durchführung und Auswertung der Ergebnisse der Vorsorge(Gesunden)untersuchungen 
(§ 132b); 

 20. für die Koordinierung der Aufgaben der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherungsträger bei 
der Gewährung freiwilliger Leistungen, insbesondere für das koordinierte Zusammenwirken bei 
der Behandlung von Anträgen; 

 21. für die Vorgangsweise, insbesondere das koordinierte Zusammenwirken, der Träger der 
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung bei der Behandlung und Beurteilung von 
Leistungsansprüchen und der Erbringung von Leistungen im Rahmen der Rehabilitation sowie 
die Koordinierung der Aufgaben der Krankenversicherungsträger im Bereich der 
Frühintervention zur Verhinderung des Ausscheidens aus dem Erwerbsleben; bei der Aufstellung 
dieser Richtlinien ist insbesondere auf den § 307c und auf den Rehabilitationsplan nach § 30b 
Abs. 1 Z 7 Bedacht zu nehmen; 

 22. für das Zusammenwirken des Dachverbandes und der Versicherungsträger zur Erreichung einer 
optimalen Auslastung der Sonderkrankenanstalten (Rehabilitationszentren), Kurheime und 
ähnlichen Einrichtungen im Bereich der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung; bei der 
Aufstellung dieser Richtlinien ist insbesondere auf den Rehabilitationsplan nach § 30b Abs. 1 Z 7 
Bedacht zu nehmen; 

 23. über die Zusammenarbeit der Träger der Kranken- und Unfallversicherung bei der Durchführung 
der Unfallheilbehandlung im Sinne des § 194; 

 24. im übertragenen Wirkungsbereich für die einheitliche Anwendung des 
Bundespflegegeldgesetzes; bei der Erlassung unterliegt der Dachverband den Weisungen der 
Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz; 

 25. für die Beurteilung von Vermögensanlagen im Sinne des § 446 Abs. 1 und 2; 

 26. für die einheitliche Anwendung der Verordnungen der Europäischen Union und der 
zwischenstaatlichen Abkommen im Bereich der Sozialen Sicherheit; 

 27. für die Befreiung (Herabsetzung) von Zuzahlungen bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit nach den §§ 154a Abs. 7, 155 Abs. 3, 302 Abs. 4 und 307d Abs. 6; hiebei ist 
der in Betracht kommende Personenkreis nach allgemeinen Gruppenmerkmalen unter 
Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse zu umschreiben; 

 28. für die Festsetzung von Obergrenzen von Zuschüssen gemäß den §§ 155 Abs. 4 und 307d Abs. 2 
Z 3 unter Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse des (der) 
Versicherten; 

 29. über Ausnahmen von der Meldungserstattung mittels Datenfernübertragung (§ 41); 

 30. für das Zusammenwirken der Versicherungsträger untereinander und mit dem Dachverband auf 
dem Gebiet eines automationsunterstützten Cash Managements mit dem Ziel der bestmöglichen 
Veranlagung der finanziellen Mittel und der größtmöglichen Verringerung der 
Geldverkehrskosten; 

 31. für den Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten für die Mitglieder der Verwaltungskörper unter 
Bedachtnahme auf § 3 Abs. 1 Gebührenstufe 3 der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. 
Nr. 133; 

 32. für die Vorgangsweise, insbesondere das koordinierte Zusammenwirken, der Träger der 
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung zur Feststellung des Gesundheitszustandes der 
Leistungswerber hinsichtlich der Versicherungsfälle der geminderten Arbeitsfähigkeit 
(Erwerbsunfähigkeit); 

 33. zur einheitlichen Vollzugspraxis der Versicherungsträger bzw. bestimmter Gruppen von 
Versicherungsträgern im Bereich des Melde-, Versicherungs- und Beitragswesens sowie des 
Service-Entgelts samt Rückerstattung (§ 31c Abs. 3 bis 5) nach Anhörung der in Betracht 
kommenden gesetzlichen Interessenvertretungen; diese Richtlinien sind mindestens ein Mal 
jährlich neu zu beschließen; 
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 34. zur einheitlichen Vollzugspraxis der Versicherungsträger im Bereich der Bekämpfung von Lohn- 
und Sozialdumping nach dem Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG), 
BGBl. I Nr. 44/2016, sowie nach den §§ 7d ff des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes 
(AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993; 

 35. für die Grundsätze der Erstellung von Gutachten in Angelegenheiten der beruflichen Maßnahmen 
der Rehabilitation (§ 307g Abs. 3); 

 36. für das Zusammenwirken der Versicherungsträger untereinander und mit dem 
Arbeitsmarktservice bei der Durchführung der medizinischen und beruflichen Maßnahmen der 
Rehabilitation zur Erhaltung oder Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit; 

 37. für die trägerübergreifende Zusammenarbeit der mit der Internen Revision befassten Abteilungen 
der Versicherungsträger; 

 38. für die Zusammenarbeit der Versicherungsträger, soweit davon nicht ein Regelungsbereich 
betroffen wird, der Gegenstand einer anderen Richtlinie ist oder zu sein hätte; 

 39. über die Abgabe von parallel importierten Heilmitteln; in diesen Richtlinien, die für die 
Apotheker/Apothekerinnen (§ 348a) sowie die Hausapotheken führenden Ärzte und Ärztinnen 
verbindlich sind, soll bestimmt werden, inwieweit parallel importierte Arzneispezialitäten für 
Rechnung der Sozialversicherungsträger abgegeben werden können; durch die Richtlinien darf 
der Heilzweck nicht gefährdet werden; die Richtlinien sind vom Dachverband im übertragenen 
Wirkungsbereich zu erlassen; bei der Erlassung unterliegt der Dachverband den Weisungen des 
Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. 

(2) Der Dachverband kann die Vorbereitung der Richtlinien nach Abs. 1 mit Beschluss der 
Konferenz zur Gänze oder zum Teil auf einen oder mehrere Versicherungsträger übertragen. 

(3) Die Richtlinien nach Abs. 1 sind im Internet zu verlautbaren. 

(4) Die nach den Sozialversicherungsgesetzen im Internet zu verlautbarenden Rechtsvorschriften 
und deren Änderungen müssen 

 1. jederzeit ohne Identitätsnachweis und sondergebührenfrei zugänglich sein; 

 2. ab 1. Jänner 2002 in ihrer verlautbarten Form vollständig und auf Dauer ermittelt werden können. 

Die aus der Verlautbarung im Internet zusätzlich entstehenden Kosten sind von jenen Stellen zu tragen, 
die diese Verlautbarung vorzunehmen haben. 

(5) Soweit der Verlautbarung nach Abs. 4 ihrem Inhalt nach rechtsverbindliche Kraft zukommt, 
beginnt diese, wenn nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung. 
Schreibfehler in Verlautbarungen im Internet, ferner Verstöße gegen die innere Einrichtung der 
Verlautbarung (Nummerierungen, technische Verweisungen, Angabe des Freigabetages usw.), werden 
durch Kundmachung des Dachverbandes berichtigt. Die technische Einrichtung der Verlautbarung im 
Internet gehört zu den Aufgaben des Dachverbandes nach 30c Abs. 1 Z 3. 

(6) Dem Dachverband obliegt die Führung eines Registers der nach den §§ 30a und 30b 
beschlossenen Richtlinien. 
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